
AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 29. Dezember 2020 

AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  DER  STADT  SCHWABACH 
 

 

A m t s b l a t t  

                                            Nr. 67 | Dienstag, 29. Dezember 2020 

 
Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG); 

Feuerwerksverbot in der Stadt Schwabach am 31.12.2020 und 01.01.2021 
 

Die Stadt Schwabach erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Zwischen 31.12.2020, 0:00 Uhr, und 01.01.2021, 24:00 Uhr, dürfen im gesamten Stadtgebiet Schwabach  
 
a) keine pyrotechnischen Gegenstände außerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Grundstücks mit 

sich geführt werden, 
b) keine pyrotechnischen Gegenstände abgebrannt werden, 
c) keine pyrotechnische Munition mit Schusswaffen abgeschossen werden. 
 
Von Satz 1 ausgenommen sind pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F1 im Sinne von § 3a des 
Sprengstoffgesetzes (SprengG), der Einsatz von pyrotechnischen Gegenständen in Notfällen, Einsatzlagen 
und ähnlichen Ausnahmesituationen. 
 
2. Die sofortige Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird ange-

ordnet. 
 
3. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Bayeri-

schen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) analog wird diese Allgemeinverfügung durch Ver-
öffentlichung im Sonderamtsblatt der Stadt Schwabach und dem Internet (www.schwabach.de) bekannt 
gegeben. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 31.12.2020 um 0:00 Uhr bis zum 01.01.2021 um 24:00 Uhr. 
 
5. Kosten werden für diese Allgemeinverfügung nicht erhoben.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausan-
schrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach, schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
1. Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 

22.06.2007 (GVBl. S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des LStVG abgeschafft. Es be-
steht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.  

 
2. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-

chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung der Klage entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 
3. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten bei Klageerhebung eine Ver-

fahrensgebühr fällig. 
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Allgemeine Hinweise: 
 
1. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich 

bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bei der 
Stadt Schwabach, Referat 2, Nördliche Ringstraße 2a-c, Zi. 2.12 aus. Sie kann während der allgemeinen 
Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag, jeweils 8:00 Uhr – 16:00 Uhr, Mittwoch, Freitag jeweils 
8:00 Uhr - 12:00 Uhr) eingesehen werden. Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen ist derzeit eine vor-
herige Terminvereinbarung erforderlich. 

 
2. Für die Anwendung unmittelbaren Zwangs seitens der Polizei gelten die Vorschriften des Polizeiaufga-

bengesetzes (Art. 58, 60 PAG).  
 
Schwabach, 29.12.2020 
 
 
Knut Engelbrecht 
Berufsm. Stadtrat, Stadtrechtsrat 


